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Mündliche Anfrage

Wie ernst nimmt das Ordnungsamt Antisemitismus?

Ich frage das Bezirksamt:

1. Hält das Bezirksamt die Schmierereien am und um den Bat-Yam-Platz für antisemitisch und wurde mit 
anderen Stellen die Zuständigkeit für die Entfernung der Schmierereien geklärt?

2. Warum leitet das Ordnungsamt gemeldete Sachverhalte wie antisemitische Schmierereien nicht an die 
zuständige Stelle weiter, sondern sieht die Meldung mit der Abweisung der Zuständigkeit als erledigt 
an?

Berlin-Neukölln, den 25.06.2025 SPD, Herr Atashgahi, Bijan
(Antragsteller, Fragesteller bzw. Berichterstatter)

Abstimmungsverhalten: CDU SPD Grüne Die Linke AfD Frklose

☐ über Konsensliste JA ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
☐ Einstimmig NEIN ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

ENTH. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Ergebnis:
☐ beschlossen mit Änderung ☐ Kenntnis genommen ☐ abgelehnt ☐ gewählt
☐ zurückgezogen ☐ vertagt ☐ gegenstandslos
☐ überwiesen in den Ausschuss für (federführend)
☐ zusätzlich in den Ausschuss für 
☒ beantwortet ☐ schriftlich
☐ GB I/BzBm ☐ GB II/BiKuSport ☒ GB III/Ord ☐ GB IV/StadtUmVer ☐ GB V/SozGes ☐ GB VI/Jug
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Bezirksamt Neukölln von Berlin 24.06.2025 

Geschäftsbereich III 3071 

Ord Dez 

 

Bezirksverordnetenvorsteher o.V.i.A. Sitzung am : 25.06.2025 

 Lfd. Nr. : 10.2 

 Drs. Nr. : 1891/XXI 

nachrichtlich den Fraktionen schriftlich : ☐ 

der CDU, SPD, Grüne, LINKE, AfD 

 

Beantwortung der Mündlichen Anfrage 
 

Wie ernst nimmt das Ordnungsamt Antisemitismus? 

 

Sehr geehrter Herr Vorsteher, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

sehr geehrter Herr Atashgahi, 

 

das Bezirksamt beantwortet Ihre mündliche Anfrage wie folgt: 

 

Zu 1. und 2.: 

Es sei ausdrücklich erwähnt, dass das Ordnungsamt tatsächlich keine Zuständigkeit in Bezug 

auf Schriftzüge sowie Sachbeschädigungen (Straftaten) hat. Oftmals erfüllen die im Bezirks-

gebiet festgestellten Graffiti im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt zudem über bloße 

Sachbeschädigungen hinausgehende Straftatbestände, z.B. durch augenscheinlich antisemi-

tische Inhalte. Straftaten, also auch Sachbeschädigungen an sich, liegen in der Zuständigkeit 

der Strafverfolgungsbehörden, die Beseitigungspflicht von Graffiti entstammt dem Bauord-

nungsrecht, der Vollzug obliegt dem entsprechenden Fachamt. Aufgrund der besonderen Be-

deutung für den Bezirk ist das Ordnungsamt in den letzten Monaten dennoch in nicht unerheb-

lichem Umfang tätig geworden und hat auch ohne Zuständigkeit für die Beseitigung von 

Schmierereien gesorgt. Dieses Engagement wurde nicht zuletzt nach Rücksprache mit den zu-

ständigen Strafverfolgungsbehörden reduziert bzw. eingestellt, da von dort auf die unbedingte 

Notwendigkeit der strafrechtlichen Behandlung durch Fachdienststellen hingewiesen wurde. 

 

 Es gilt das gesprochene Wort! 

 

 

Gerrit Kringel 

Bezirksstadtrat 
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